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BESCHLUSS Nr. 306 
 
 

 Der Ständige Rat,  

 mit Genugtuung über die Annahme des auf Initiative der Europäischen Union 
zustande gekommenen Stabilitätspaktes für Südosteuropa durch die Ministerkonferenz in 
Köln am 10. Juni 1999, sowie über die federführende Rolle der Europäischen Union bei der 
Zusammenarbeit mit anderen teilnehmenden und mitwirkenden Staaten, internationalen 
Organisationen und Institutionen,  

 die Grundsätze, Normen und Zielsetzungen teilend, auf denen der Stabilitätspakt 
beruht, 

 unter erneutem Hinweis auf die Schlüsselrolle, die der OSZE bei der Förderung von 
Stabilität und Sicherheit im OSZE-Gebiet zukommt, 

 entschlossen, einen wesentlichen Beitrag zu den Bemühungen des Stabilitätspakts zu 
leisten, 

 beschließt: 

- den Stabilitätspakt für Südosteuropa unter die Schirmherrschaft der OSZE zu stellen 
und sich dafür einzusetzen, daß die Bestimmungen des Stabilitätspakts von den 
Teilnehmerstaaten gemäß seinen Verfahren und festgelegten Grundsätzen eingehalten 
werden; 

- auf die OSZE-Institutionen und -Instrumente sowie deren Sachkenntnis zurückzu-
greifen, um zu den Verhandlungen des Regionaltisches Südosteuropa und der 
Arbeitstische beizutragen; 

- zur Erreichung der im Stabilitätspakt festgelegten Ziele eng mit der EU, dem 
Europarat, den VN, der NATO, der OECD, der WEU, den Internationalen 
Finanzinstitutionen, den regionalen Initiativen sowie den Ländern Südosteuropas 
zusammenzuarbeiten. 

 Die OSZE ist bereit, die Konferenzräume ihres Ständigen Rates für Treffen der 
Arbeitstische des Stabilitätspakts zur Verfügung zu stellen. Im Namen des Regionaltisches 
Südosteuropa wird der Sonderkoordinator für den Stabilitätspakt der OSZE regelmäßig im 
Einklang mit den Stabilitätspaktverfahren über den Fortgang der Arbeiten berichten. 
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 Der Ständige Rat ersucht den Amtierenden Vorsitzenden: 

- dafür zu sorgen, daß die OSZE die entsprechenden Folgemaßnahmen trifft, die sich 
aus ihrem Beschluß ergeben, den Stabilitätspakt unter ihre Schirmherrschaft zu 
stellen; 

- die Entwicklung der regionalen Dimension der OSZE-Bemühungen in Südosteuropa 
unter anderem durch den Einsatz der Stabilitätspaktmechanismen weiter zu fördern; 

- dem Ständigen Rat regelmäßig über die Tätigkeit der OSZE im Rahmen des 
Stabilitätspakts sowie über den Stand der Entwicklung der regionalen Dimension der 
eigenen Bemühungen der OSZE in der Region zu berichten. 

 


